
Name

Anschrift

    Stadt Wasserburg a. Inn
    Marienplatz 2
    83512 Wasserburg a. Inn

Finanzadresse (FAD):

Antrag auf Stundung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich Zahlungsaufschub folgender Forderung(en) bei der Stadt Wasserburg a. Inn:

Mir ist bekannt, dass Forderungen nur gestundet werden können, wenn ihre Einziehung zur  Fälligkeit
eine erhebliche Härte bedeutet und somit sachliche oder persönliche Stundungsgründe vorliegen. 
Dem Antrag ist eine Bestätigung der Bank beizulegen, dass eine Kreditaufnahme nicht möglich
ist. Die Stundungsbedürftigkeit muss ausführlich begründet werden (Rückseite).
Es werden Stundungszinsen in Höhe von 0,5 Prozent für jeden vollen Monat von der auf fünfzig Euro
abgerundeten Gesamtsumme fällig (= 6 Prozent p.a.). 

Höhe der Forderung(en):

Ich bitte um Stundung der Forderung bis:

Ich bitte um Stundung mit Ratenzahlung ab:

Dafür schlage ich folgende realistische monatliche Ratenhöhe vor:

Eine erste Rate in Höhe von wurde bereits überwiesen

Bestätigung der Bank einer erfolglosen Kreditaufnahme liegt bei

Ich versichere, dass keine leicht verkäuflichen Vermögensgegenstände vorhanden sind

Bitte beachten Sie:
Sofern noch Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge) offen sind, müssen diese vor einer
etwaigen Stundungsgewährung beglichen werden. Nebenforderungen werden nicht gestundet.

Hinweis
Die Stundung wird unter Vorbehalt des Widerrufs gem. § 120 Abs. 2 Nr. 3 Abgabenordnung (AO) 1977,
Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG und VV Nr. 1.1 zu Art. 59 Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) gewährt
und erfolgt  unter  der  Voraussetzung,  dass sonstige offene Forderungen fristgerecht  bezahlt  werden.
Sofern  eine  Rate  nicht  rechtzeitig  beglichen  wird,  gilt  die  Stundung  als  widerrufen.  Damit  wird  der
gesamte Betrag sofort zur Zahlung fällig.
Ohne  eine  Bestätigung  der  Bank,  dass  eine  Kreditaufnahme  nicht  möglich  ist,  kann  keine
Stundung  gewährt  werden.  Außerdem  behält  sich  die  Stadt  Wasserburg  a.  Inn  vor,  weitere
Nachweise über die wirtschaftlichen Verhältnisse vom Schuldner zu verlangen.

Ort, Datum Unterschrift



Begründung:

Hinweise zum Datenschutz: 
Die Stadt Wasserburg a. Inn speichert und verarbeitet die von Ihnen erhobenen personenbezogenen 
Daten ausschließlich zur Bearbeitung des Stundungsantrags.  
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter wasserburg.de. 
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